
Verordnung des Landkreises Zwickauer Land zur Festsetzung des Naturdenkmals
"Moderteich Mannichswalde” in der Großen Kreisstadt Crimmitschau im Landkreis Zwickauer Land

Aufgrundvon 5 21 und $ 50 Abs.1 Satz1Nr. 3 des SächsischenGe-
setzesüber Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Natur-
schutzgesetz -SächsNatSchG)in der Fassung der Beka
vom11.Oktober 1994(SächsGVBi, 5. 1601, ber. 1995, 5,106), zuletzt
geändert durch Artikel! 5 des Gesetzes vom 1, September 2003
(SächsGV®l. 5. 41B, 426), hat der Kreistagdes Landkreises Zwickauer
Landmit Beschluss vom 27. Mai 2004, Beschluss-Nummer367/04/10
folgende Verordnungerlassen:

81 Festsetzungals Schutzgebiet
Diein$ 2 näher bezeichnete Fläche auf dem Gebiet der Großen Kreis-
stadt C r immi t schau ,Gemarkung Mannichswalde im Landkreis Zwick-
äuer Land, wird als Naturdenkmal festgesetzt, Das Naturdenkmal
führt dieBezeichnung *Moderteich Mannichswalde”,
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{1) Das Naturdenkmal hat eine Größe von zirka 3,1 Hektar.
{2) Das Naturdenkmal umfasst gemäß dem Stand der Hurkarten-

g rund lageauf dem Gebiet der Großen Kreisstadt Crimmitschau,
Gemarkung Mannichswalde die Grundstücke mit denFlurstücks-
nummer441 und 442/1 sowie einen Teil desGrundstückesmit
der Furstücksnummer444/3. Es liegtnordwestl ichdes Freibades
Mannichswalde undim nördlichen Grenzbereich des "Moder-
waldes” und wird wie folgt grob begrenzt:
= imNordosten,Osten, undSüdosten von Grünland,
- im Nordwesten, Westen und Südwesten von Waldbeständer
des Moderwaldes.

{3) Die Grenzen des Naturdenkmakssind in einer Übersichtskarte des
Landratsamtes desLandkreises Zwickauer Land vom 28. Mai 2004

” ImMaßstab 1:10 000 (Anlage 1) mit einer durchgezagenenLinie
rot eingetragen und in einer Flurkarte des Landratsamtesdes
Landkreises Zwickauer Land vom 28. Mai 2004 im Maßstab
1:2092 (Anlage 2) mit einer durchgezogenen beziehungsweise
durchbrochenen Linie rot eingetragen (beiKopienschwarz).
Beim Grenzeintrag mit durchgezogener Linie in der Flurkarte
(Anlage 2) verlaufendie Grenzen des Naturdenkmals auf der
Flurstücksgrenze. Beim Grenzeintrag mit durchbrochener
Linie In der Flurkarte (Anlage 2) verlaufen die Grenzen des
Naturdenkmals nicht auf der Flurstücksgrenze. Maßgebend
für den Grenzverlauf ist die Linienaußenkante der Grenzein-
tragung auf der Flurkarte. Die Karten (Anlagen 1und 2) sind
Bestandteil der Verordnung.

; $ 3 Schutzzweck
(1) DieUnterschutzstellung dient dem langfristigen Erhalt eines für

dieNa tu rauss ta t tungdes Landkreises Zwickauer Land bedeut-
samennatumahen Klei ä

(2) DerZweck ist der Schutz und dieErhaltung auswissenschaftlichen,
naturgeschichtlichen, landeskundlichen und kulturellen Grün-
den, insbesondere
4. zur Erhaltung und P f l egedes natumahen Kleingewässersund

seinesunmittelbarumgebendenBruch- undSumpfwaldesals
vonlokaler

2, zurErhaltung der im Bestand bedrohtenKleinseggenriedeund
Röhrichte;

3, zur Erhaltung des lokal bedeutsamen Reproduktionsgebietes
derAmphibien-und Libellenfauna im Rahmen einer extensi-

(3) Der Zweck ist weiterhin der Schutz und die Erhaltungder Sel-
tenheit, der Eigenart und der landschaftstypischenSchönheit des
natumahen Kleingewässers, seiner vielfältigen Uferzonierung
mit Verlandungsvegetation aus Kleinröhrichten und Großseg-
gerbulten sowie seiner umgebenden urwüchsigen Sumpfbe-

5 4 Verbote
(1) indem Naturdenkmal sind ale Handlungen verboten, die zu einer
Beseitigung, Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nach-
halktigen Störungdes Naturdenkmals führen können.
Q) m Naturdenkmalist insbesondere verboten;

1%.bauliche Anlagen im Sinne der Sächsischen Bauordnungin
der jeweils geltenden Fassung zu errichten, auch wenn sie kei-
nerGenehmigungoder Anzeige bedürfen;

2. Straßen, Wege, Pfade, Steige, Plätze oder sonstige Verkehrs-
anlagen anzulegen,Leitungen ober- oderunterirdischzu ver-
legen oder Anlagen aller genannten Arten zu verändern;

3. Handlungen vorzunehmen, die den Baden in seiner Gestalt,
Struktur oderBeschaf fenhe i tverändern oder verändernkön-
nen, wie insbesondere das Abbauen vonBodenbestandteilen,
Grabungen, Bohrungen oder Sprengungen sowie Aufschüt-
tungen, Abgrabungen, Au f fü l lungenoder Ablagerungen;
jegliche Abfälle oder sonstige Materialen einzubringen, zu
lagem oder zubehandeln;
Wegezu verlassen;

. Hunde frei laufen zu lassen;

Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder anzubringen;
Pflanzenoder Pflanzenteile einzubringen, zuentnehmen,zu
beschädigen oder zu zerstören;

1 .  Tiere einzubringen, wildiebenden Tieren nachzustellen, die-
se zu beunruhigen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-,
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Vom 28. Mai 2004
Wehn- oder Zuf luchtsstättendieser Tiere zu entfernen, zube-
schädigen oder zu zerstören;

10. diebisherigeGrundstücksnutzungineiner Art zu ändern, wei-
che dem Schutzzweck zuwiderläuft;

1. zu zeiten oder zulagem;
12. Erholungseinrichtungen aller Art anzulegen, Wohnwagen,

sonstige Fahrzeuge <<der Verkaufsstände aufzustellen oder
mit diesen zu fahren;

13. zu reiten;
14. Feuerstellen zu errichten, zu unterhalten oder Hächerwer-

brennungendurchzuführen;
15. Lärm zu verursachen, der geeignet kt, Tiere zubeunruhigen

undden Naturgenuss zu beeinträchtigen;
16.Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandiungsmittel sowie

Schädingsbekämpfungsmittel oder andere chemische Mittel
anzuwenden;

17. die Gewässer zu verunreinigen, Entwässerungsmaßnahmen
und Ve rände rungenan dem Gewässer vorzunehmen oder an-
dere Maßnahmen du rchzu führen ,die den Grundwasserstand
oder den Zu-und Ablauf des Wassers verändernkönnen;

18. Markierungszeichen aufzustellen, anzubringen oder auf im
Naturdenkmal befindlicheObjekte aufzuzeichnen;

19. die zur Sichtbarmachung des Schutzgebietes aufgestellten
amtlichen Kennzeichen zu entfemen, zu zerstören oderzu
beschädigen.

$ 5 Zulässige Handlungen
Der 8 4git nicht
1. für die dem Schutzzweck entsprechende umweltgerechte Forst-

wirtschaft;S 4 Nr. 16 bleibt unberührt;
2. für die dem Schutzzweck entsprechende ordnungsgemäßeAusü-

bung der Jagd mit der Maßgabe, dass gemäß 8 37 Abs. 3 Sächsl-
JagdlG die Errichtung von Jagdeinrichtungen der Genehmigung
der unteren Naturschutzbehördebedarfund gemäß5 30 Abs. 2
Nr. 7 SächsLJagdGdie Jagd mit Schlageisen verboten ist;

3. für die dem Schutzzweck entsprechende ordnungsgemäßeAus-
übungder Fischerei;

4. für dieUnterhaltungund Ins tandsetzungder vorhandenen Anla-
gen und Leitungen in ihrer bisherigen Art und in ihrem bisherigen
Umfang, mit derMaßgabe, dass diese der unteren Naturschutz-
behö rdezwei Wochen vor Beginn schriftlich anzuzeigen sind;

5. für wissenschaftliche Forschungen und Bestandsaufnahmen
durch die zuständige Fach- oder Verwaltungsbehörde oder der

6. für die sonstige bisherige rechtmäßig ausgeübte Nutzung und Urnter-
haltung der Grundstücke, der Gewässer und der Wege In der bishe-
rigen Art und im bisherigen Umfang; 54 Nr. 17 bleibt unberührt;

7. für die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeitdes Schutzgebietes
notwendigen und von der unteren Naturschutzbehörde ange-
ordnetenÜberwachungs-, Schutz- und Pfiegemaßnahmen;

8. Ve rmessungsa rbe i t ennach dem Sächsischen Vermessungsgesetz
mit derMaßgabe, dass diese der unteren Naturschutzbehörde
zwei Wochen vor Beginn schriftlich anzuzeigen sind;

9. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschüäderungen.
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Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Naturschutz-
behörde auf schriftlichen Antrag nach 5 53 SächsNatSchG Befreiung
erteilen.

57Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidr igim Sinne des 8 61 Abs. 1Nr. 1SächsNatSchGhan-

delt, wer in Naturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig, so-
weit 5 5 dieserVerordnung nichts anderes bestimmt, entgegen
54 Abs. 1 dieser Verordnung Handlungen vornimmt, die zu ei
ner Beseitigung, Zerstörung, Beschädigung, Veränderungoder
nachhaltigen Störung des Naturdenkmals führenkönnen,

(2)Ordnungswidr igim Sinne des & 61 Abs. 1 Nr. 1SächsNatSchGhan-
delt auch, wer in dem Na tu rdenkma lohne Befreiung vorsätzlich
oder fahrlässig
1. entgegen54 Abs. 2Nr. 1 bauliche Anlagen im Sinne der Sach-

sischen Bauordnung in der jeweils geltenden Fassung errich-
tet, auch wenn sie keiner Genehmigung oder Anzeige be-
dürfen;

2. entgegen 6 4 Abs. 2 Nr. 2 Straßen, Wege, Pfade, Steige, Plät-
ze oder sonstige Verkehrsanlagen anlegt, Leitungen ober-
oder unterirdisch verlegt oder Anlagen aller genannten Arten
verändert;

3. en tgegen5 4 Abs. 2 Nr. 3 Handlungen vormimmt, die den Bo-
denin seiner Gestalt, Struktur oder Beschaffenheitverändern
oder verändern können, wie insbesonderedas Abbauen von
Bodenbestandteilen, Grabungen, Bohrungen oder Spren-
gungen sowie Aufschüttungen, Abgrabungen, Auffüllungen
oder ngen;

4. entgegen$ 4 Abs, 2 Nr. 4 jegliche Abfälle oder sonstige Ma-
terialieneinbringt, lagert oder behandelt;
entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 5 Wege verlässt;
entgegen5 4 Abs. 2 Nr,6 Hunde freilaufenlässt;
entgegen84 Abs. 2 Nr. 7 Plakate, Bild- oder Schrifttafelnauf-
s t e l l toder anbringt;
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8. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. B Pflanzen oder Pflanzentele ein-
bringt, entnimmt,beschädigtoder zerstört;

9, entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 9 Tiere einbringt, wildlebenden Tie-
ren nachstellt, diese beunruhigt, sie fängt, verletzt oder tötet
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-,
Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser Tiere entfernt, beschä-
digt oderzerstört;

10. entgegen54 Abs. 2 Nr. 10 die bisherigeGrundstücksnutzung
in einer Art ändert, weiche dem Schutzzweck zuwiderläuft;

11, entgegen54 Abs. 2 Nr. 11ze i t e toder lagert;
12. entgegen54 Abs. 2 Nr. 12 Erholungseinrichtungenaller Art

anlegt, Wohnwagen, sonstige Fahrzeuge oder Verkaufsstän-
de aufstellt oder mit diesen fährt ;

13. en tgegen5 4 Abs. 2 Nr. 13 reitet;
1.  en tgegen5 4 Abs. 2 Nr. 14 Feuerstellen errichtet,unterhält

oder Hächenverbrennungen durchführt;
15. entgegen 84 Abs.2 Nr.15 Lärm verursacht, der geeignet Ist, Tie-

rezu und den zu
16. entgegen5 4 Abs. 2 Nr. 16 Pflanzenschutz-und Pflanzenbe-

andere chem ischeMittel anwendet;
17. entgegen& 4 Abs. 2 Nr.17 die Gewässer verunreinigt, Ent-

wässerungsmaßnahmen und Veränderungen an den Ge-
wässern vornimmt oder andere Maßnahmen durchführt, die
den Grundwassers tandoder den Zu- und Ablauf des Wassers
veranderm können;

18. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 18Markierungszeichenaufstellt, an-
b r i ng toder auf im Naturdenkmal befindliche Objekte auf-
zeichnet;

19 .en tgegenS4Abs .2Nr.19diezur Sichtbarmachung desSchutz-
gebietes aufgestellten amtlichen Kennzeichen entfernt, zer-

5 5 dieser Verordnungzulässig sind.
(3) Ordnungswidrig im Sinne des 5 61 Abs, 1Nr.1SächsNatSchGhan-

delt auch, wer vorsätzlichoder fahrlässigeine vollziehbare Neben-
bestimmung, mit der eine nach 8 6 erteilte Befreiung versehen
wurde, nicht, nicht vollständig, nicht f r i s tgemäßoder nicht ord-
Nungsgemäß erfüht.

(4) Ordnungswidrig im S innedes 5 61Abs.1Nr.1SächsNatSchGhan-
delt auch, wer in dem Naturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässky
zulässige Maßnahmen ohne die gemäß $ 5 Nr. 4 oder ohne die
gemäß 5 5 Nr. 8 erforderliche schriftliche Anzeige vornimmt.

(5) Ordnungswidrig im Sinne des 61 Abs.1 Nr. 1 SächsNatSchG han-
delt schließlich, wer vorsätzlich oder fahrlässigMaßnahmen, die
durch oder im Auftrag der unterenNaturschutzbehördeauf der
Grundlage eines Pflege- und Entwicklungsplanes durchgeführt
werden, vereitelt, behindert oder auf sonstige Weise stört.

& 8 I n -K ra f t -T re tenund Außer-Kraft-Treten
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
(2) Gleichzeit igtritt von dem BeschlussNr.951 /83vom 20. Oktober

1983 des Rates des Kreises Werdau zur Festsetzung von Natur-
denkmalen (Kress-Naturschutziiste) die Nummer 56 des I. Ab-
schnittesmit den Best immungen,die sich auf das in 81 dieser
Verordnung genannte Naturdenkmalbeziehen, außer Kraft.

Dievorstehende Verordnung wird hiermitausgefert igtundist zu ver-
künden.

Werdau, den 28.Mai2004

Ot to
Landrat
"Verkündungshinwei

Gemäß $ 51 Abs. 10 SöchsNatSchG ist eine Verletzung der Verfahrensvor-
ch ,  ie nicht innerhalb eines Jahres nachVerkündung

der Rechtsverordnung schriftich unter Angabe der Tatsachen, die die Verlet-

Darüber Dinar wird darauf hingewiesen; dass gemäß 5 3 Abs. iVm. 83
Abs. 5 der Landkreisordnung für den Frestaat Sachsen vom
19. Jußi 1993 (SächsGVBi, 5. 577), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom5. Mai 2004 (SächsGVBl. 5. 348, 153}, ine Verletzung von Verla
gens- und Fi chr i f ten  beim Zi 1 ]

nach Ablauf eines Jahres nach di kündh  utmehra itend gemacht
werden kann. Es sei denn, dass
1. dieAus fe r t i gungnicht oder fehlerhaft erfolgt

3,der Landrat dem Beschluss nach 6 48 Abs. 2 der SächsLXrO wegen Gesetz:
widrigkeit widersprochen hat,

4, vor Ablauf der in Satz } genannten Frist
3) die Rechchtsaufs ichtsbehörde den Beschl

b) die V i  g der Verfah oderF
re  ande ee  t a  tra
Verletzung begründen soll,schriftäch geltend gemacht worden it.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4, geltend gemacht worden, so kann
Such nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung
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Verordnung des Landkreises Zwickauer Land zur Festsetzung des Naturdenkmals
"Moderteich Mannichswalde” in der Großen Kreisstadt Crimmitschau im Landkreis Zwickauer Land

Aufgrundvon 5 21und$ 50 Abs. 1Satz 1 Nr. 3 des SächsischenGe-
setzesüber Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Natur-
schutzgesetz -SächsNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom11.Oktober 1994(SächsGVBi.5.1601, ber.1995, 5,106), zuletzt
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1, September 2003
(SächsGVBL 5. 418, 426), hat der Kreistag des Landkreises Zwickauer
Landmit Beschluss vom 27. Mai2004, Beschluss- Nummer 367/04/11
folgende Verordnungerlassen:

S 1 Festsetzung als Schutrgebiet
Diein8 2 näher bezeichneteFläche auf dem Geb ie tder Großen Kreis-
stadt Crimmitschau,GemarkungMannichswaldeim Landkreis Zwick-
auer Land, wird als Naturdenkmal festgesetzt, Das Naturdenkmal
führt die Bezeichnung "Moderteich Mannichswalde”.

s2
(1) Das Naturdenkmal hat eineGröße von zirka 3,1 Hektar.
{2} Das Naturdenkmal umfasst gemäß dem Stand der Flurkarten-

grundlageauf dem Gebiet der Großen Kreisstadt Crimmitschau,
Gemarkung Mannichswalde die Grundstücke mit denHurstücks-
nummer441 und 442/1 sowie einen Tel des Grundstückesmit
der Flurstücksnummer444/3. Es liegtnordwestl ichdes Freibades
Mannichswalde undim nördlichen Grenzbereich des "Moder-
waldes” und wirdwie folgt grob begrenzt:
-imNordosten, Osten, und Südosten vonGrünland,
- im Nordwesten, Westen und Südwesten von Waldbeständer
des Moderwaldes.

(3) Die Grenzen desNaturdenkmalss indin einer Übersichtskarte des
Landratsamtes desLandkreises Zwickauer Land vom 28.Mai2004

“im Maßstab 1:10 000 (Anlage1) mit einer durchgezagenenLinie
rot eingetragen und in einer Flurkarte des Landratsamtes des
Landkreises Zwickauer Land vom 28. Mai 2004 im Maßstab
1:2092 (Anlage 2) mit einer durchgezogenen beziehungsweise
durchbrochenenLinie rot eingetragen (beiKopienschwarz).
Beim Grenzeintrag mit durchgezogener Linie in der Flurkarte
(Anlage 2) verlaufendie Grenzen des Naturdenkmals auf der
Flurstücksgrenze. Beim Grenzeintrag mit durchbrochener
Linie in der Flurkarte (Anlage 2) verlaufen die Grenzen des
Naturdenkmals nicht auf der Flurstücksgrenze, Maßgebend
für den Grenzverlauf ist die Linienaußenkante der Grenzein-
tragung auf der Flurkarte. Die Karten (Anlagen 1und 2) sind
Bestandtel der Verordnung.

$ 3 Schutzzweck
(1) Die Unterschutzstellung dient dem langfristigen Erhalt eines für

die Naturausstattung des Landkreises Zwickauer Land bedeut-
sarnennaturnahen Kleingewässers.

(2) Der Zweck ist der Schutz und dieErhaltung auswissenschaftlichen,
naturgeschichtlichen, landeskundlichen und kulturellen Grün-
den,insbesondere
1. zur Erhaltungund Pflege des natumahen Kleingewässersund

seines unmittelbar umgebenden Bruch-undSumpfwaldes als
vonlokaler

2, zurErhal tungderimBestandbedrohtenKleinseggenriedeund
Röhrichte;

3. zur Erhaltung des lokal bedeutsamen Reproduktionsgebietes
der Amph ib ien -und Libellenfauna im Rahmeneiner extensi-
ven fischereilichen Bewirtschaftung.

{3} Der Zweck ist weiterhin der Schutz und die Erhaltungder Sel-
tenheit, der Eigenart und der landschaftstypischenSchönheit des

mit Verlandungsvegetation aus Kleinröhrichten und Großseg-

5 4 Verbote
{1) IndemNatu rdenkma ls i ndalle Handlungen verboten, die zu einer
Beseitigung, Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nach-
haltigen Störung desNaturdenkmalsführen können.
@ m Naturdenkmalist insbesondere verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Sächsischen Bauordnungin
der jeweils geltenden Fassung zu errichten, auch wennsie kei-
ner Genehmigungoder Anzeige bedürfen;

2. Straßen, Wege, Pfade, Steige, Plätze oder sonstige Verkehrs-
anlagenanzulegen, Leitungen ober- oderunterirdischzu ver-
l egenoder Anlagen allergenann tenArten zu verändern;

3. Handlungen vorzunehmen, die den Baden in seiner Gestalt,
Struktur oder Beschaffenheit verändern oder verändern kön-
nen, wie insbesandere das Abbauen vonSodenbestandtellen,
Grabungen, Bohrungen oder Sprengungen sowieAufschüt-
tungen, Abgrabungen, Auffülkungen oder
jegliche Abfälle oder sonstige Materialen einzubringen,zu
lagem oder zubehandeln;
Wegezu verlassen;
Hunde freilaufen zulassen;
Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder anzubringen;
Pflanzenoder Pflanzenteileeinzubringen, zuentnehmen,zu

| .  Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzustellen, die-
se zu beunruhigen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder sonstigeBrut-,
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Vom 28. Mai 2004
Wohn- oder Zuf luchtsstät tendieser Tiere zu entfernen, zu be-
schäd igenoder zu zerstören;

10. diebisherigeGrundstücksnutzungin einer Art zu ändern, wel
che dem Schutzzweck zuwiderläuft;

N. zu zeiten oder zu lagem;
12. Erholungseinrichtungen aller Art anzulegen, Wohnwagen,

sonstige Fahrzeuge oder Verkaufsstände aufzustellen oder
mit diesen zu fahren;

13. zu reiten;
14. Feuerstellenzu errichten, zu unterha l tenoder Hächerwer-

brennungendurchzuführen;
15. Lärm zu verursachen, der geeignet kt, Tiere zubeunruhigen

undden Naturgenuss zu beeinträchtigen;
16. Pflanzenschutz- und Pflanzenbehandlungsmittel sowie

Schädingsbekämpfungsmittel oder andere chemische Mittel
anzuwenden;

17. die Gewässer zu verunreinigen, Entwässerungsmaßnahmen
und Ve rände rungenan dem Gewässer vorzunehmen oder an-
dere Maßnahmen durchzuführen, die denGrundwasserstand
oder den Zu-und Ablauf des Wassers verändernkönnen;

18. Marklerungszeichen aufzustellen, anzubringen oder auf im
Naturdenkmal befindliche Objekte aufzuzeichnen;

19, die zur Sichtbarmachung des Schutzgebietes aufgestellten
amtlichen Kennzeichen zu entfernen, zu zerstören oder zu
beschädigen.

$ 5 Zulässige Handlungen
Der 8 4gilt nicht
1. für die dem Schutzzweck entsprechende umweltgerechte Forst-

wirtschaft;8 4 Nr. 16 bleibt unberührt;
2. für die dem Schutzzweck entsprechende ordnungsgemäßeAusü-

bung der Jagd mit der Maßgabe, dass gemäß 8 37 Abs. 3 SächsL-
JagdG die E r r i ch tungvon Jagdeinrichtungen der
der unteren Naturschutzbehördebedarf und gemäß & 30 Abs. Z
Nr. 7 SächsLJagdG die Jagd mit Schlageisen verboten ist;

3. für die dem Schutzzweck entsprechende ordnungsgemäßeAus-
übungder Fischerei;

4. für dieUnterhaltung undInstandsetzungder vorhandenen Anla-
‚gen und Leitungen in ihrer bisherigen Art und in ihrem bisherigen
Umfang, mit der Maßgabe, dass diese der unteren Naturschutz-
behörde zwei Wochen vor Beginn schriftlich anzuzeigen sind;

5. für wissenschaftliche Forschungen und Bestandsaufnahmen
durch die zuständige Fach- oder Verwaltungsbehörde oder der

6. für die sonstige bisherige rechtmäßig ausgeübte Nutzung und Unter-

rigen Art und im bisherigen Umfang; 5.4 Nr.17 bleibt unberührt;
7, für die zur Erhaltung derFunktionsfähigkeit des Schutzgebietes

notwendigen und von der unteren Naturschutzbehördeange-
ordnetenÜberwachungs, Schutz-und Pflegemaßnahmen;

mit der Maßgabe, dass diese der unteren Naturschutzbehörde
zwei Wochen vor Beginn schriftlich anzuzeigensind;

9. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen.
56

Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Naturschutz-
behörde auf schriftlichen Antrag nach 5 53 SächsNatSchG Befreiung
erteilen.

57
{1) Ordnungswidrigim Sinne des & 61 Abs. 1 Nr. 1SächsNatSchGhan-

delt, wer in dem Naturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig,so-
weit 5 5 dieser Verordnung nichts anderes bestimmt, entgegen
54 Abs,1 dieser Verordnung Handlungen vornimmt, die zu ei
ner Beseitigung, Zerstörung, Beschädigung, Veränderungoder
nachhaltigenStörung des Naturdenkmals führenkönnen.

(2)Ordnungswidrig im S innedes 8 61Abs. 3 Nr.1SächsNatSchGhan-
deit auch, wer in dem Na tu rdenkma lohne Befreiung vorsätzlich
der fahrlässig
1. entgegen54 Abs. 2 Nr.1 bauliche Anlagen im Sinne der Säch-

sischen Bauordnung in der jeweils geltenden Fassung errich-
tet, auch wenn sie keiner Genehmigung oder Anzeige be-
dürfen;

2. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 2 StraBen, Wege, Pfade, Steige, Pät-
ze oder sonstige Verkehrsanlagen anlegt, Leitungen ober-
oder unterirdisch verlegt oder Anlagen aller genannten Arten
verändert;

3. en tgegen54 Abs. 2 Nr. 3 Handlungen vornimmt, die den Bo-
denin seiner Gestalt, Struktur oderBeschaffenheitverändern
oder verändern können, Wie insbesondere das Abbauen von
Bodenbestandteilen, Grabungen, Bohrungen oder Spren-
gungen sowie Aufschüttungen, Abgrabungen, Auffülkmgen
oder ngen;

4. entgegen S 4 Abs. 2 Nr. 4 jegliche Abfälle oder sonstige Ma-
terialien einbringt, lagert oder behandelt;
entgegen5 4 Abs. 2 Nr. 5 Wege verlässt;Seen haha Nr. 6 Hunde frei laufen lässt;
en tgegen5 4 Abs. 2 Nr. 7 Plakate, Bild. oderSchrifttafelnauf-
s t e l l toder anbringt;

m

8. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 8 Pflanzen oder Pflanzentele ein-
bringt, entnimmt,beschädigtoder zerstört;

9, ‚entgegen$ 4 Abs. 2 Nr. 9 Tiere einbringt, wildlebenden Tie-
rennachstellt, diese beunruhigt, sie fängt,ver letztoder tötet
oder Puppen,Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-,
Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser Tiere entfernt, beschä-
digt oderzerstört;

10. en tgegenS4 Abs. 2 Nr. 10 die bisherige Grundstücksnutzung
in einer Art ändert, weiche dem Schutzzweck zuwiderläuft;

11, en tgegen5 4 Abs. 2 Nr. 11ze i t e toder lagert;
12. en tgegen5.4 Abs. 2 Nr. 12 Erholungseinrichtungenaller Art

anlegt, Wohnwagen, sonstige Fahrzeuge oder Verkaufsstän-
de aufstellt oder mit diesen fährt ;

13. entgegen & 4 Abs. 2 Nr. 13 reitet;
14. en tgegen5 4 Abs. 2 Nr. 14 Feuerstellen errichtet,unterhält

oder FHächenverbrennungen durchführt;
15. en tgegen5.4 Abs. 2 Nr,15 Lärm verursacht ,der geeignet it, Tie-

re zu beunruhigen und den Naturgenuss zubeeinträchtigen;
16. en tgegen5 4 Abs. 2 Nr. 16 Pflanzenschutz- und Pflanzenbe-

handlungsmittel sowie Schädiingsbekämpfungsmittel oder
andere chemische Mittel anwendet;

17. en tgeger5 4 Abs. 2 Nr.17 die Gewässer verunreinigt, Ent-
wässerungsmaßnahmen und Veränderungen an den Ge-
wässern vornimmt oder andere Maßnahmen durchführt, die
denGrundwassers tandoder den Zu- und Ablauf des Wassers
verändern können;

18. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 18 Markierungszeichenaufstellt, an-
bringt oder auf im Naturdenkmal befindliche Objekte auf-
zeichnet;

19.entgegen54Abs.2 Nr.19 diezur SichtbarmachungdesSchutz-
gebietes aufgestellten amtlichen Kennzeichen entfernt, zer-

5 5 dieser Verordnungzulässig sind.
(3) OrdnungswidrigimS innedes 5 61 Abs. 1Nr.1SächsNatSchGhan-

delt auch, wer vorsätzlichoder fahrlässig eine vollziehbare Neben-
hestimmung, mit der eine nach$ 6 erteilte Befreiung versehen
wurde, nicht, nicht vollständig,nicht f r i s tgemäßoder nicht ord-
nungsgemäß erfüht.

(4) Ordnungswidrigim S innedes 6 61Abs. 1Nr.1SächsNatSchGhan-
delt auch, wer in dem Naturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig
zulässige Maßnahmen ohne die gemäß $ 5 Nr. 4 oder ohne die
gemäß 5 5 Nr. 8 erforderliche schriftliche Anzeige vornimmt.

(5) Ordnungswidrigim Sinne des 61Abs.1Nr. 1SächsNatSchGhan-
delt schließlich, wer vorsätzlichoder fahrlässigMaßnahmen, die
durch oder im Auftrag der unterenNaturschutzbehördeauf der
Grundlage eines Pflege- und Entwicklungsplanes durchgeführt
werden, vereitelt,behindert oder auf sonst igeWeise stört.

$ S In -Kra f t -Tre tenund Außer-Kraft-Treten
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft,
(2) Gleichzeitigtritt vondem Beschluss Nr. 951/83 vom 20. Oktober

1983 des Rates des Kreises Werdau zur Festsetzung von Natur-
denkmalen (Kreis-Naturschutzliste) die Nummer 56 des |. Ab-
schnittes mit den Best immungen,die sich auf das in 81 dieser
Verordnung genannte Naturdenkmalbeziehen, außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermitausgefert igtundist zu ver-
künden.

Werdau ,den 28. Mai 2004

Ot to
Landrat
"Verkündungshinwei

Gemäß 5 51 Abs. 10 SöchsNatSchG ist eine Verletzung der Verfahrensvor-
Aift chtlich, 4 halb eines Jahres nach

der Rechtsverordnung schriftiich unter Angabe der Tatsachen, die die Verket-
zung begründen sollen, beim Landkreis Zwickauer Land, Landratsamt, Sitz
Werdau, untereNa tu rschu tzbehä rde ,in 08.412 Werdau, Schulstraße 7, geltend
gemacht wird.
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass gemäß 5 3 Abs, 6 i.V.m. 5 3
Abs. 5 der Landkreisordnungfür den Freistaat Sachsen (SächsLKrO)vom
19. Juli 1993 (SächsGVBl, 5. 577), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom5. Mai 2004 „SöchsCVBl. 5. W8, 153), ine Verletzung von Verla
rens-und Fi
Ta  A eeufele ahre naher art iuraht  mehr oehend gen t

werden kann. Es sei denn, dass
1. die Ausfertigung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder Bekann tmachungder Satzung verletzt worden sind, >
3. der Landrat dem Beschluss nach 6 48 Abs, 2 der SächsLKr0 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

8) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die V i  g der Verfah Oder For

Landkreis Zwickauer Land unter
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4, geltend gemacht worden, so kann
auch nach Ablauf der in Satz 1genannten Frist jedermann diese Verletzung
‚geltend machen.”

DZCHEO0122102
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